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Regelung zum Umgang mit Absenzen in den Berufspraktischen Stu-
dien am IKU 

Folgende institutsinterne Regelung basieren auf der Richtlinie «Richtlinien Präsenz, Absenzen und 

Urlaub» (111.1.10). Nähere zur Umsetzung vgl. unter «Absenzen und Beurlaubung»1 im Studie-

rendenportal. 

1 Absenzen von Studierenden  

1.1 Absenzen im Praktikum2 

Grundsätzlich besteht im Praktikum aus inhaltlichen Gründen eine Anwesenheitspflicht von 100% 

(zugleich sollte dies in erster Linie im Interesse der/des Studierenden selbst sein). Krankheitsbe-

dingte Absenzen sind vollumfänglich nachzuholen. Bei einer allfälligen Verhinderung sind Praxis-

lehrperson und Reflexionsseminarleitende/r so früh als möglich, spätestens jedoch vor Unterrichts-

beginn unter Angabe von Gründen über die Absenz zu informieren. 

Bei Absenzen, die länger als einen Tag dauern, ist zusätzlich ein ärztliches Zeugnis via Formular 

«Meldung Absenz» einzureichen (Link Studierendenportal).  Abwesenheiten von mehr als 5 Tagen 

können in der Regel nicht kompensiert werden – es kommt in diesem Fall zu einer Wiederholung 

des Praktikums. 

1.2 Absenzen im Praxismodul (Studienvariante Quereinstieg: Orientierungs- und Vertie-
fungsphase) 

 
Sofern sich die Abwesenheit auf 1-3 Tage beschränkt, kann dies «intern» geregelt werden – so, 

wie es am Arbeitsplatz üblich ist (Information Schulleitung, Teamteaching-Partner*in, Mentor*in 

Begleiteter Berufseinstieg, ev. weitere Personen) und Praxislehrperson. 

Beträgt die Dauer der Absenz 4 Tage und mehr, ist zusätzlich auch die Reflexionsseminarleitung 

zu informieren. Je nach Situation wird die Leitung der Berufspraktischen Studien durch die Reflexi-

onsseminarleitung involviert. Bei einer Absenz von 4 Tagen und mehr ist die Absenz per Meldefor-

mular für Abmeldungen oder Absenzen aus wichtigen Gründen (office.com) inkl. Arztzeugnis ein-

zureichen. Die Dauer des Praxismoduls wird um die Anzahl Tage verlängert, welche durch die Ab-

senz ausgefallen sind. 

 

 
1 https://fhnw365.sharepoint.com/sites/inside-PH-Stud/sitepages/SG-Absenzen-und-Beurlaubung.aspx  
2 Bei länger andauernder Abwesenheit (bspw. Krankheit, Unfall) in einem Praktikum (mehr als eine Woche) muss die Administration 
Berufspraktische Studien, Institut Kindergarten-/Unterstufe informiert und konsultiert werden. 

https://fhnw365.sharepoint.com/sites/inside-PH-Stud/sitepages/SG-Absenzen-und-Beurlaubung.aspx
https://forms.office.com/e/w22Jq4vfGZ
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3DyF8anR4yAUGuY1MHMHEawro61lY3jzBMr0pdbUXGCXNUMEc5RkZYVElCWlkxMzhFWVNYUkpLOTJOUi4u&data=05%7C01%7Cmonika.augstburger%40fhnw.ch%7C0b50f6b48ba44c8348c508dbdc57b8b2%7C9d1a5fc8321e4101ae63530730711ac2%7C0%7C0%7C638346041548578221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q27I6Qw02c4Q%2BTfoEuw7Gc6FvUan1g2%2BLAmUrXJynJk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3DyF8anR4yAUGuY1MHMHEawro61lY3jzBMr0pdbUXGCXNUMEc5RkZYVElCWlkxMzhFWVNYUkpLOTJOUi4u&data=05%7C01%7Cmonika.augstburger%40fhnw.ch%7C0b50f6b48ba44c8348c508dbdc57b8b2%7C9d1a5fc8321e4101ae63530730711ac2%7C0%7C0%7C638346041548578221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q27I6Qw02c4Q%2BTfoEuw7Gc6FvUan1g2%2BLAmUrXJynJk%3D&reserved=0
https://fhnw365.sharepoint.com/sites/inside-PH-Stud/sitepages/SG-Absenzen-und-Beurlaubung.aspx
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1.3 Absenzen im Reflexionsseminar  

Für das Reflexionsseminar gelten die Regelungen wie in den übrigen Lehrveranstaltungen auch.  

1.4 Absenzen im Mentorat  

Absenzen im Mentorat als Format individueller Begleitung sind aus nachvollziehbaren Gründen 

nicht möglich.  

  

2 Absenzen von Praxislehrpersonen während des Praktikums 

Fällt die Praxislehrperson für 1-2 Tage krankheitsbedingt während der Praxisphase aus, können 

die Studierenden nach Absprache mit der Schulleitung den Unterricht übernehmen. Dauert die Ab-

wesenheit länger als zwei Tage ist die Schulleitung für die Stellvertretung (Lehrperson mit mindes-

tens drei Jahre Berufserfahrung) zuständig. Bei einem lang andauernden Krankheitsausfall suchen 

Schulleitung und Leitung der Berufspraktischen Studien eine Lösung. 
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